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Von 2004 bis 2006 hat die Temporärarbeit in der Schweiz um knapp 60% zugenommen. Ge-
genüber 1993 hat sie sich sogar vervierfacht. Diese Entwicklung ist bedenklich, ist doch 
Temporärarbeit mit sozialen und volkswirtschaftlichen Folgekosten  verbunden. Der Schweize-
rische Gewerkschaftsbund (SGB) hat die Temporärarbeit deshalb einer Analyse unterzogen 
(SGB-Dossier Nr. 48). 

Temporärarbeitende in Bau und Industrie weisen ein sehr hohes Unfallrisiko auf. Vergleiche 
mit anderen Suva-Klassen zeigen, dass nur Beschäftigte der Forstwirtschaft häufiger verunfal-
len. Auch bei den Löhnen liegt vieles im Argen. Kontrollen zeigen, dass bei über 10% der An-
stellungen Mindestlöhne oder orts-, berufs- und branchenübliche Löhne nicht eingehalten 
wurden. Im Kanton Zürich gab es sogar bei rund 30% der Kontrollen Beanstandungen. Es 
zeigt sich, dass das Lohnniveau in gewissen Berufen durch Temporärfirmen unter Druck ge-
rät. Mittlerweile ist dieser Misstand auch von grossen Temporärfirmen erkannt: Adecco dis-
tanzierte sich am 1. März 2007 öffentlich von „Sozialdumping und Tieflöhnen" in der Branche.  
70 - 80% der Temporärarbeitenden arbeiten unfreiwillig temporär und suchen eine Dauerstel-
le. Die Arbeitgeber, die Temporäre einsetzen, stellen diese mehrheitlich nur vorübergehend 
ein. Aus diesem Grund kann die Temporärarbeit die erhoffte Sprungbrettfunktion in Wirklich-
keit oft nicht spielen: Ein beträchtlicher Teil der Temporärarbeitenden ist unfreiwillig wiederholt 
in Temporäreinsätzen tätig unterbrochen von Phasen von Arbeitslosigkeit. Es finden sich im-
mer wieder Beispiele von (jungen) Arbeitnehmenden, welche gerade aufgrund einer Tempo-
rärkarriere (Aneinanderreihung von Temporärengagements) in einem Teufelskreis gefangen 
sind und grosse Probleme haben, eine Festanstellung zu finden. Weiter problematisch an der 
Temporärarbeit sind die kurzen Kündigungsfristen bzw. die unsicheren Beschäftigungsaus-
sichten, Nachteile bei der sozialen Sicherheit, sowie die schlechte Integration in den Betrie-
ben. 

Die Markteintrittshürden für Personalverleiher sind in der Schweiz tief. Gleichzeitig ist die 
staatliche Kontrolle der Verleihtätigkeit sehr gering. Es erstaunt daher nicht, dass Branchen-
vertreter das Vorhandensein von unseriösen Firmen anprangern und zum Schutze der Bran-
che strengere Kontrollen und Strafen fordern. 

Wer in der Schweiz ein Temporärbüro betreiben will, braucht eine Bewilligung. Das geltende 
Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG) regelt die Bewilligungsvoraussetzungen, die eine seriöse 
Geschäftsführung garantieren sollten. Wer gegen die Bestimmungen verstösst, müsste von 
Gesetzes wegen seine Bewilligung verlieren oder eine Busse erhalten. Doch trotz häufigen 
Verstössen werden Temporärfirmen im Markt belassen. Die an sich griffige Sanktion des Be-
willigungsentzugs und die im AVG enthaltenen Strafbestimmungen sind wegen ihres faktisch 
ausbleibenden Vollzugs keine Ordnungsinstrumente. 

– Wie nimmt die kantonale Behörde ihre Aufsichtspflicht wahr, so wie es das AVG vor-
schreibt? Finden überhaupt Kontrollen statt? 

– Welche Weisungen gelten für Dienstellen beim Kanton, bei allfälligen Beizug von Tem-
porärangestellten? 

– Falls Kontrollen stattfinden, in welchem Ausmass und mit welcher Regelmässigkeit? 

– Was für Probleme konnten bei allfälligen Kontrollen aufgedeckt werden? Gab es Ver-
stösse gegen Mindestlöhne, gegen Sozialversicherungsbestimmungen, bei der Arbeits-
sicherheit oder gegen das Arbeitsgesetz? In welchem Ausmass? 

– Wurden bei Verstössen Sanktionen im Sinne des AVG ergriffen (Bussen, Bewilligungs-
entzug)? 
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